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MITTEILUNG DER KOMMISSION 
AN DEN RAT UND DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT 

Vervollständigung des Modells einer nachhaltigen Landwirtschaft für Europa  
durch die Reform der GAP – Reformvorschläge für den Zuckersektor 

1. EINLEITUNG UND ZUSAMMENFASSUNG 

Die gemeinsame Marktorganisation für Zucker in ihrer derzeitigen Form sieht sich 
oftmals heftiger Kritik ausgesetzt, wobei ihr ein mangelnder Wettbewerb, Markt-
verzerrungen, hohe Preise für Verbraucher und industrielle Verwender sowie ihre 
Auswirkungen auf den Weltmarkt und hier insbesondere auf die Entwicklungsländer 
vorgeworfen werden. Und doch, trotz aller Forderungen nach einer Reform ist sie vier 
Jahrzehnte lang im Wesentlichen unverändert geblieben. 

Der Erfolg der Neuausrichtung der GAP, mit der eine Abkehr von der Preis- und 
Erzeugungsstützung und eine Hinwendung zu einer umfassenderen Politik zur 
Stützung der landwirtschaftlichen Einkommen durch Einführung einer Betriebs-
prämienregelung vollzogen wird, verleiht der Notwendigkeit zur Reform im 
Zuckersektor nunmehr aber eine ganz neue Dimension. 

Sollte sich an der EU-Politik für den Zuckersektor nichts ändern, so würde sie künftig 
in ganz anomaler Weise von den Grundprinzipien der neuen Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) abweichen, die da lauten: Marktorientierung, produktions-
entkoppelte Stützung der landwirtschaftlichen Einkommen und eine bessere 
Ausgewogenheit zwischen den beiden Säulen der GAP durch eine verstärkte 
Förderung der ländlichen Entwicklung. 

Die öffentliche Diskussion, die aufgrund der im September 2003 veröffentlichten 
Mitteilung der Kommission1 und der zugehörigen ausführlichen Folgenabschätzung 
für den Zuckersektor2 über die verschiedenen Reformoptionen für die EU-Zucker-
marktordnung geführt worden ist, hat sowohl die dringende Notwendigkeit einer tief 
greifenden Reform in diesem Sektor als auch die Erkenntnis bestätigt, dass mit einer 
solchen Reform komplexe Fragestellungen verbunden sind. 

Einerseits ist im Zuge dieser Diskussion deutlich geworden, dass trotz des Arguments, 
die seit langer Zeit unveränderte EU-Zuckermarktordnung sei der Beweis für deren 
gutes Funktionieren, der Status quo zunehmend dem Grundsatz der Nachhaltigkeit 
zuwiderläuft. Das Preisgefälle zwischen der EU und dem Weltmarkt ist nämlich 
größer geworden, und zugleich ist die EU neue internationale Verpflichtungen 
eingegangen. Unter diesen Bedingungen besteht die Gefahr, dass die strukturellen 
Überschüsse der EU weiter zunehmen, während die Starrheit des gegenwärtigen 
Quotensystems keinerlei Anreiz für eine Anpassung des Sektors schafft. 

Andererseits sind die Erwartungen an die positiven Auswirkungen einer Reform 
gelegentlich zu simplistisch. Die notwendige Umstrukturierung des Sektors wird z.B. 
nicht alle Zuckererzeugerregionen der EU in der gleichen Weise betreffen. Auch die 

                                                 
1  KOM(2003) 554 endg. 
2 SEK(2003) 1022. 
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Aussicht, dass mit oder ohne Reform jede Situationsveränderung auf dem EU-
Zuckermarkt dazu führen wird, dass unter den Entwicklungsländern nicht nur 
potenzielle Gewinner, sondern auch potenzielle Verlierer zu finden sein werden, wirft 
ernsthafte Fragen nach der richtigen Vorgehensweise auf. 

Bei der Ausarbeitung ihrer Reformvorschläge hat die Kommission daher den 
nachfolgenden drei wichtigen Aspekten Rechnung getragen: 

1. Die jetzt unterbreiteten Vorschläge stellen ganz sicher einen notwendigen 
Schritt zur Reform der Zuckermarktordnung dar, doch haben die Erfahrungen 
bei der GAP-Reform in anderen Sektoren gezeigt, dass die Reformmaßnahmen 
ausgewogen sein müssen. 

2. Den EU-Erzeugern und den Handelspartnern der EU sollte eine realistische 
langfristige Zukunftsperspektive geboten werden. 

3. Mittelfristig sollte die Möglichkeit weiterer Reformschritte geprüft werden, 
wenn eine Reihe von Faktoren, die zum jetzigen Zeitpunkt im Ungewissen 
liegen, sich deutlicher abzeichnen und somit besser bekannt sind. 

Vor diesem Hintergrund ist klar, dass die Reformziele dieselben wie beim schon 
bisher zugrunde gelegten Gesamtkonzept der GAP-Reform sein sollten. Es geht 
darum, eine auf dem Grundsatz der Nachhaltigkeit beruhende langfristige politische 
Perspektive zu eröffnen. Eine solche Perspektive muss sich ihrerseits wiederum auf 
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit, stärkere Marktorientierung und ein nachhaltiges 
Marktgleichgewicht stützen sowie mit den Verpflichtungen der EU gegenüber den 
Drittländern und nach den internationalen Handelsregeln im Einklang stehen. Bei der 
Verwirklichung der Reformziele muss gewährleistet sein, dass die Einkommenslage 
der Zuckerrübenerzeuger, die Verbraucherinteressen und die Situation der Verarbei-
tungsindustrie angemessen berücksichtigt werden und insbesondere ein Übergangs-
zeitraum für die erforderlichen Anpassungen eingeräumt wird. Erreicht werden 
können die genannten Ziele durch eine Reform, die mehrere Elemente miteinander 
kombiniert, nämlich deutliche Preissenkung, Abschaffung der Intervention, Kürzung 
der Quoten und erweiterte Möglichkeiten zur Quotenübertragung. 

Konkret schlägt die Kommission nunmehr Folgendes vor: 

• Eine in zwei Stufen erfolgende deutliche Kürzung der institutionellen Stützungs-
preise für EU-Zucker bei gleichzeitiger Abschaffung der Intervention und 
Einführung eines Referenzpreises. Dieser Referenzpreis wird dazu dienen, den 
an die Zuckerrübenerzeuger zu zahlenden Mindestpreis, die Auslösungsschwelle 
für die private Lagerhaltung, das Niveau des Außenschutzes und den 
Garantiepreis im Rahmen der präferenziellen Einfuhrregelung zu bestimmen. 
Ferner ist rasch ein System zur Preisberichterstattung für den EU-Markt 
einzurichten. 

• Einführung eines teilweisen Ausgleichs für die Zuckerrübenerzeuger in Form 
einer produktionsentkoppelten Direktzahlung. Diese Zahlung im Rahmen der 
verfügbaren GAP-Haushaltsmittel stützt sich auf denselben historischen 
Bezugszeitraum 2000–2002 wie bei der 2003 durchgeführten GAP-Reform und 
wird in die Betriebsprämienregelung einbezogen. 
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• Vereinfachung der derzeitigen Quotenregelung durch Zusammenlegung der A- 
und der B-Quote zu nur noch einer einzigen Quote sowie Kürzung des sich 
hierbei ergebenden Gesamtumfangs dieser Quote, um zu einem nachhaltigen 
Gleichgewicht auf dem EU-Zuckermarkt zu gelangen. Die geltenden 
Bestimmungen über C-Zucker bleiben unverändert. 

• Umstrukturierung des EU-Zuckersektors durch Eröffnung der Möglichkeit zur 
Quotenübertragung zwischen Mitgliedstaaten und Einführung einer Förder-
regelung für die Umstellung von Zuckerfabriken, um die notwendigen Anpas-
sungen zu erleichtern und ihre Auswirkungen abzumildern. 

• Änderung der Einfuhrregelung für die westlichen Balkanländer, um diesen 
EU-Handelspartnern einen klaren Rahmen vorzugeben, der unter Achtung der 
gegenwärtigen Handelszugeständnisse deren Zuckersektor auf die notwendigen 
Anpassungen für eine Exporttätigkeit unter realistischen und wirtschaftlich 
nachhaltigen Rahmenbedingungen vorbereitet. 

Darüber hinaus werden die Vorschläge eine Grundlage bilden, um mit den 
Entwicklungsländern unter den EU-Handelspartnern einen strukturierten Dialog über 
den Zuckersektor aufzunehmen, bei dem geprüft wird, auf welche Weise die EU am 
besten einen Beitrag zu den erforderlichen und unumgänglichen Anpassungen der 
Zuckererzeugung in den AKP-Staaten (Afrika, Karibik und Pazifikraum) und in 
Indien liefern kann. 

Schließlich noch ist zu sagen, dass es der Kommission bei aller Entschlossenheit zum 
Festhalten an der grundlegenden Richtung der eingeschlagenen Reform natürlich nicht 
möglich ist, in ihren jetzigen Vorschlägen bereits alle zukünftigen internationalen 
Entwicklungen, die sich auf den Zuckersektor auswirken könnten, in vollem Umfang 
und bis ins Einzelne zu berücksichtigen. Auch wenn einige Aspekte wie die Initiative 
"Alles außer Waffen" schon bekannt sind, so sind doch die künftigen Ergebnisse der 
Doha-Runde, die Anfechtung von Teilen der derzeitigen EU-Zuckermarktordnung in 
einem Panel der Welthandelsorganisation (WTO), die Zukunft der Ethanolerzeugung 
sowie die zu erwartende Zuckerpreisentwicklung auf dem Weltmarkt allesamt Punkte, 
die es angezeigt erscheinen lassen, eine erneute Prüfung der Zuckermarktregelung 
vorzunehmen, wenn die gegenwärtige Ungewissheit in diesen Bereichen weitgehend 
gewichen ist. Daher schlägt die Kommission vor, im Jahr 2008 das Preisniveau und 
den Quotenumfang der jetzigen Reformvorschläge zu überprüfen. 

2. VORSCHLÄGE ZUR REFORM DER GEMEINSAMEN MARKTORGANISATION FÜR 
ZUCKER 

Die von der Kommission erarbeitete ausführliche Folgenabschätzung kam zu der 
Schlussfolgerung, dass dem EU-Zuckersektor bei Beibehaltung der derzeitigen 
Marktordnung eine Zukunftsentwicklung droht, die mit dem Grundsatz der 
Nachhaltigkeit in krassem Widerspruch steht. Insbesondere durch Beibehaltung des 
derzeit hohen EU-Preisniveaus würden die Zuckerimporte zulasten der einheimischen 
Zuckerzeugung in der EU dramatisch ansteigen. In diesem Zusammenhang würde die 
gegenwärtige Marktordnung dazu führen, dass die Erzeugung von Quotenzucker in 
den wettbewerbsfähigsten Zuckererzeugerregionen der EU, die über relativ höhere 
B-Zuckerquoten verfügen, im Vergleich zu den weniger wettbewerbsfähigen Erzeu-
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gerregionen mit geringeren B-Quoten einer relativ stärkeren Kürzung unterliegen 
würde. 

Ein solche Situation würde aber eine allmähliche Schwächung des EU-Zuckersektors 
hervorrufen und diesen damit in einen noch größeren Gegensatz zur allgemeinen 
Entwicklungsrichtung der GAP-Reform bringen, gerade wenn in anderen reformierten 
Sektoren die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Marktorientierung 
sichtbar wird. 

2.1. Eine klare politische Perspektive für den EU-Zuckersektor 

Es müssen jetzt die erforderlichen Schritte eingeleitet werden, um die gemeinsame 
Marktorganisation für Zucker in den Prozess der GAP-Reform einzugliedern, und 
zwar durch: 

• Einbeziehung des EU-Zuckersektors in die auf dem Grundsatz der 
Nachhaltigkeit beruhende langfristige politische Perspektive für die 
Landwirtschaft, im Einklang mit dem derzeitigen Haushaltsrahmen für den 
Zuckersektor, der Obergrenze von Rubrik 1a der derzeitigen Finanziellen 
Vorausschau, dem Ausgabenrahmen für die Landwirtschaft sowie den 
Mechanismen für Modulation und Haushaltsdisziplin; 

• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des EU-Zuckersektors durch eine 
deutliche Senkung der institutionellen Stützungspreise und Vereinfachung der 
derzeitigen Quotenregelung, um damit den Weg hin zu einer wirtschaftlich 
nachhaltigen Produktionsstruktur für EU-Zucker zu ebnen; 

• Priorität für die Stützung der landwirtschaftlichen Erzeugereinkommen, indem 
ein Teil der derzeitigen Stützungszahlungen für den EU-Zuckersektor in die 
Betriebsprämienregelung einbezogen wird; 

• Verknüpfung dieser Zahlungen wie bei allen Direktzahlungen im Rahmen der 
GAP mit der Einhaltung der in den EU-Rechtsvorschriften verankerten 
Standards für Umweltschutz und Lebensmittelsicherheit (Auflagenbindung), mit 
den Anforderungen für die Erhaltung in gutem landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sowie mit dem Modulationsmechanismus. 

2.2. Förderung von mehr Marktorientierung und Nachhaltigkeit im EU-Zucker-
sektor 

2.2.1. Preise 

Intervention 

Im Rahmen der derzeitigen gemeinsamen Marktorganisation für Zucker stellte die 
Intervention kaum jemals ein aktives Regulierungsinstrument dar. Daher ist es 
angezeigt, eine Abkehr vom Mechanismus der öffentlichen Intervention zu vollziehen, 
wie dies seit 1999 bereits in anderen Sektoren geschehen ist. Es wird folglich 
vorgeschlagen, den Interventionsmechanismus und den Interventionspreis für Zucker 
abzuschaffen. 
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Referenzpreis 

Der Interventionspreis wird durch einen Referenzpreis für Zucker ersetzt. Da der 
EU-Interventionpreis seit vielen Jahren den direkten Bezug zu den Weltmarkttrends 
verloren hat und auf seinem derzeitigen Stand von 632 EUR/t mehr als dreimal so 
hoch wie der herrschende Weltmarktpreis für Zucker ist, wird der Referenzpreis in 
einer Höhe festgesetzt, die um ein Drittel unter dem derzeitigen Interventionspreis 
liegt. Der Referenzpreis wird in zwei Stufen über drei Jahre beginnend im 
Wirtschaftsjahr 2005/06 eingeführt. 

Dieser Referenzpreis wird herangezogen, um den an die Zuckerrübenerzeuger zu 
zahlenden Mindestpreis, die Auslösungsschwelle für die private Lagerhaltung, das 
Niveau des Außenschutzes und schließlich noch den Garantiepreis im Rahmen der 
präferenziellen Einfuhrregelung zu ermitteln. 

Mindestpreis für Zuckerrüben 

Gegenwärtig beläuft sich der gewogene Marktpreis für Zucker, zu dem die Zucker-
fabrik in der EU ihr Erzeugnis verkauft, auf schätzungsweise 655 EUR/t und liegt 
damit etwas über dem derzeitigen Interventionspreis von 632 EUR/t. Im Rahmen der 
jetzigen Vorschläge wird erwartet, dass der Marktpreis für Zucker auf das Niveau des 
neuen institutionellen Preises von 421 EUR/t fällt, was einem effektiven 
Preisrückgang um 36% entspricht. Zur Wahrung einer parallelen Entwicklung 
zwischen den Preissenkungen auf Ebene von Rübenanbaubetrieb, Zuckerfabrik und 
Raffinerie wird der an die Rübenerzeuger zu zahlende Mindestpreis für Zuckerrüben 
so festgelegt, dass auf den effektiven Preis sowohl von Zucker als auch Zuckerrüben 
eine ähnliche prozentuale Kürzung angewendet wird. Der Zeitplan für die 
Preissenkungen ist der nachstehenden Tabelle 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1 – Vorgeschlagene institutionelle Preise im EU-Zuckersektor 

 Bezugs-
zeitraum 2005/06 2006/07 2007/08 

Institutioneller Preis für Zucker (EUR/t) 632 506 506 421 

Kumulierte Senkung des institutionellen Preises für 
Zucker 0,0% –20,0% –20,0% –33,0% 

Mindestpreis für Zuckerrüben (EUR/t) 43,6 32,8 32,8 27,4 

Kumulierte Senkung des Mindestpreises für Zucker-
rüben 0,0% –25,0% –25,0% –37,0% 

Preisberichterstattung 

Die Kommission wird einen Vorschlag für ein System zur Preisberichterstattung für 
Zucker unterbreiten, das rechtzeitig ab dem Wirtschaftsjahr 2005/06 einsatzfähig sein 
wird. 
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